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Leitsatz

1. Berät ein Rechtsanwalt eine Mandantin im Zusammenhang mit einer
Scheidungsfolgenvereinbarung, hat er sie auf die Notwendigkeit der Einschaltung
eines Steuerberaters hinzuweisen, sofern sich bei sachgerechter Bearbeitung
wegen der Übertragung von Grundeigentum eine steuerliche Belastung nach § 22
Nr. 2, § 23 EStG aufdrängen kann und er zu einer steuerrechtlichen Beratung nicht
bereit oder imstande ist.

2. Der durch eine fehlerhafte steuerliche Beratung verursachte Schaden umfasst
die Kosten eines von dem Mandanten eingeholten Wertgutachtens, mit dessen
Hilfe ein geringerer Verkehrswert eines für die Steuerfestsetzung maßgeblichen
Grundstücks nachgewiesen und die Steuerlast verringert werden kann.

3. Die Vermutung beratungsgerechten Verhaltens gilt nicht, wenn der
vernünftigerweise einzuschlagende Weg die Mitwirkung eines Dritten voraussetzt.
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Sachverhalt

Die Klägerin traf im November 2011 mit ihrem Ehemann eine notariell beurkundete
Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Danach verpflichtete sich die
Klägerin, an ihren Ehemann zur Abgeltung des Zugewinnausgleichs neben einer
Zahlung von 40.000 € ein Mietshaus zu übereignen. Bei Abschluss der
Vereinbarung wurde die Klägerin, die Eigentümerin eines weiteren Mietshauses ist,
von dem Beklagten anwaltlich beraten.

Nach Umsetzung der Vereinbarung wurde gegen die Klägerin wegen eines von ihr
aus der Übertragung des Mietshauses erzielten Veräußerungsgewinns ca. 95.000 €
von dem Finanzamt eine Steuer von ca. 40.000 € festgesetzt. Aufgrund eines von
der Klägerin gegen eine Vergütung von 2.499 € eingeholten
Wertermittlungsgutachtens wurde im Einspruchsverfahren ein geringerer
Verkehrswert des Grundstücks festgestellt und die Steuer auf ca. 19.000 €
ermäßigt. Die steuerliche Belastung wäre gemäß § 22 Nr. 2, § 23 EStG vermeidbar
gewesen, wenn die Klägerin das andere ihr gehörende Mietshaus, für das die
Spekulationsfrist bereits abgelaufen war, ihrem Ehemann übereignet hätte.

Die Klägerin verlangt von dem beklagten Anwalt Erstattung des Steuerbetrages
sowie der Kosten des von ihr eingeholten Sachverständigengutachtens. Nach
Abweisung der Klage durch das Erstgericht hat das Berufungsgericht den
Beklagten zur Zahlung von 13.663 € verurteilt. Mit der von dem Berufungsgericht
zugelassenen Revision hat der Beklagte sein Klageabweisungsbegehren
weiterverfolgt.

 

Entscheidung

Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

1. Der BGH hat ausgeführt, dem Beklagten sei eine Pflichtverletzung anzulasten,
weil er es versäumt habe, die Klägerin im Rahmen des auf die zivilrechtliche
Beratung beschränkten Mandats auf mögliche mit der Übertragung des
Grundstücks verbundene steuerliche Unwägbarkeiten hinzuweisen.

Zwar sei das dem Beklagten als Allgemeinanwalt erteilte Mandat auf die
zivilrechtliche Beratung der Klägerin bei Abschluss der
Scheidungsfolgenvereinbarung beschränkt gewesen. Eine steuerrechtliche
Beratung, die einen zugleich als Fachanwalt für Steuerrecht tätigen Rechtsanwalt
treffen könne, habe dem Beklagten, dessen Auftrag sich auf Fragen des
Zugewinnausgleichs beschränkte, nicht oblegen. Die zivilrechtliche Beratung der
Klägerin durch den Beklagten lasse keine Fehler erkennen.

Dem Beklagten sei jedoch als Pflichtverletzung vorzuwerfen, die Klägerin nicht



über die Notwendigkeit der Beteiligung eines Steuerberaters bei Abschluss der
Scheidungsfolgenvereinbarung unterrichtet zu haben. Bei einem gegenständlich
beschränkten Mandat könne der Rechtsanwalt zu Hinweisen und Warnungen
außerhalb des eigentlichen Vertragsgegenstandes verpflichtet sein. Voraussetzung
derartiger Pflichten sei, dass die dem Mandanten drohenden Gefahren dem Anwalt
bekannt oder für ihn offenkundig seien oder sich ihm bei ordnungsgemäßer
Bearbeitung des Mandats aufdrängen. Voraussetzung sei weiter, dass der Anwalt
Grund zu der Annahme habe, dass der Auftraggeber sich der Gefahren nicht
bewusst sei. Der Beklagte sei verpflichtet gewesen, die Klägerin bei der Beratung
über die Scheidungsfolgenvereinbarung wegen der dort vorgesehenen
Grundstücksübertragung und der damit gemäß § 22 Nr. 2, § 23 EStG
möglicherweise verbundenen steuerlichen Belastungen auf die Notwendigkeit der
Einschaltung eines Steuerberaters hinzuweisen. Die Gefahr einer der Klägerin nicht
bewussten steuerlichen Belastung dränge sich bei ordnungsgemäßer Bearbeitung
des Mandats auf. Denn im familienrechtlichen Schrifttum sei geraume Zeit vor der
hier erfolgten Eigentumsübertragung darauf hingewiesen worden, dass die
Leistung von Grundbesitz an Erfüllungs statt für Zugewinnausgleichsansprüche
eine entgeltliche Veräußerung im Sinne des § 22 Nr. 2, § 23 EStG bilden könne.
Zusätzlich sei in der einschlägigen Kommentarliteratur zum Zeitpunkt der
Beratung ausdrücklich betont worden, dass die Übertragung eines Grundstücks an
den Ehegatten unter Anrechnung auf den Zugewinnausgleich ein steuerpflichtiges
Veräußerungsgeschäft bilden könne.

2. Im Rahmen des Schadensersatzes seien, so der BGH, neben dem Steuerschaden
auch die Gutachterkosten erstattungsfähig.

Es seien diejenigen adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten zu ersetzen,
die aus Sicht des Schadensersatzgläubigers zur Wahrnehmung und Durchsetzung
seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren. Im Streitfall sei die
Beauftragung des Sachverständigen zweckmäßig gewesen, weil das von ihm
erstellte Wertgutachten im Einspruchsverfahren zu einer Minderung der Steuerlast
geführt habe und in einem angemessenen Verhältnis zu der erzielten
Steuerminderung stehe.

3. Der Auffassung des Berufungsgerichts, das einen Ursachenzusammenhang
zwischen Pflichtverletzung und eingetretenem Schaden als erwiesen erachtet hat,
hat der BGH jedoch eine Abfuhr erteilt.

Der BGH hat bemängelt, dass für die Klägerin zur Vermeidung des Steuernachteils
die Alternative der Übertragung des anderen Mietshauses auf den Ehemann zwar
nahegelegen habe, jedoch bis zum Entscheidungszeitpunkt nicht geklärt war, ob
der Ehemann bereit gewesen wäre, diese anstelle der tatsächlich übertragenen
Immobilie zu übernehmen. Die Vermutung beratungsgerechten Verhaltens finde
nach der ständigen Rechtsprechung des BGH in so einem Fall keine Anwendung.
Denn im Rahmen von Verträgen mit rechtlichen oder steuerlichen Beratern gelte
die Vermutung, dass der Mandant beratungsgemäß gehandelt hätte, nur, wenn im
Hinblick auf die Interessenlage oder andere objektive Umstände eine bestimmte
Entschließung des zutreffend unterrichteten Mandanten mit Wahrscheinlichkeit zu



erwarten gewesen wäre. Voraussetzung seien danach tatsächliche Feststellungen,
die im Falle sachgerechter Aufklärung durch den Berater aus der Sicht eines
vernünftig urteilenden Mandanten eindeutig eine bestimmte tatsächliche Reaktion
nahegelegt hätten. Kommen mehrere objektiv gleich vernünftige Verhaltensweisen
in Betracht, habe der Mandant grundsätzlich den Weg zu bezeichnen, für den er
sich entschieden hätte. Sei für die behauptete Vorgehensweise notwendigerweise
die Bereitschaft Dritter erforderlich, den beabsichtigten Weg mitzugehen, müsse
der Mandant dessen Bereitschaft hierzu im damaligen maßgeblich Zeitpunkt
darlegen und beweisen.
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